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1. Einleitung 

1.1  Aufgabenstellung 

Der Gemeinderat von Sternenfels hat die Aufstellung des Bebauungsplanes „Rote 
Äcker“ beschlossen. Mit Aufstellung des Bebauungsplanes sind nachhaltige Verände-
rungen für Mensch, Natur und Landschaft zu erwarten. Die Umweltprüfung versteht 
sich als Instrument der Bauleitplanung und ist dem Bebauungsplan zugeordnet. Diese 
besteht aus den Bausteinen Scoping, Umweltbericht und Monitoring.  
 
Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 (1) BauGB werden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgefordert, sich zum erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern. Im bisherigen Verfahren haben 
bereits Beteiligungen stattgefunden.  
 
Die Umweltprüfung ist somit eine in das Planungsverfahren integrierte Prüfung der 
umweltrelevanten Auswirkungen der Planung. Diese Auswirkungen werden in dieser 
Zusammenstellung - dem Umweltbericht - erfasst, der Öffentlichkeit, den Behörden 
und den Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme unterbreitet und bewertet. In 
der Bauleitplanung erfolgt die Berücksichtigung der so gewonnenen Erkenntnisse im 
Rahmen der planerischen Abwägung. 
 
Als ein wesentlicher Teil der Abwägung sind die Auswirkungen auf die Umwelt umfas-
send zu ermitteln, zu beschreiben, zu bewerten und darzustellen. Das Spektrum ent-
spricht den Anforderungen an einen Grünordnungsplan, es wird jedoch um die zu un-
tersuchenden Faktoren einer Umweltprüfung (u.a. Mensch, Erholung, Kultur- und 
Sachgüter, Wechselwirkungen) ausgedehnt. Auf § 2 und § 2a des Baugesetzbuches 
wird hingewiesen.  
 
Der Umweltbericht enthält weiterhin alle notwendigen Bestandteile eines Grünord-
nungsplanes. Dies beinhaltet auch die Eingriffs- / Ausgleichsbilanz und alle grünord-
nerischen Festsetzungen. Die planungsrechtlichen Festsetzungen sind im Bebau-
ungsplan mit eingearbeitet.  
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Abb.: Methodik (Quelle LarS) 

1.2 Methodik 

 
 
 

 

Scoping / Festlegung des Untersuchungsrahmens 
 

                          

 
Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft 

 

                          

 
Ermittlung und Bewertung von Beeinträchtigungen 

 

                          

 
Vermeidung und Minimierung der Beeinträchtigungen 

 

                          

 
Ermittlung der Ausgleichbarkeit 

 

                          

 
Kompensationsmaßnahmen 

 

                          

 
Grünordnerische Maßnahmen zum Bebauungsplan 

 

                          

 
Angaben zum Monitoring  

 

                          
 

Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hierbei fließen die entsprechenden Fachgesetze, Verordnungen, übergeordneten Pla-
nungen und die Anregungen der Träger öffentlicher Belange in die Untersuchungen 
mit ein.  
 



Umweltbericht                                                     _____________________________           „Rote Äcker“ in Sternenfels 

                                                                              
       LarS         5 

1.3 Rechtliche Grundlagen und Ziele 

Grundsätze 
 
Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen eine Um-
weltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkun-
gen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Um-
weltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allge-
mein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bau-
leitplans angemessenerweise verlangt werden kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung 
ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 
 
Nach dem BauGB hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bau-
leitplans eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Ver-
fahrens – neben den Zielen, Zwecken und wesentlichen Auswirkungen des Bauleit-
plans – im Umweltbericht die ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes 
darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung. 
 
Nach Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c des BauGB beinhaltet der Umwelt-
bericht u.a. die folgenden Angaben: 
 
. eine Einleitung mit Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleit-
plans sowie der Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen fest-
gelegten Ziele des Umweltschutzes 
 
. eine Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen mit Angaben zur Be-
standsaufnahme, zur Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands, zu geplan-
ten Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich der nachteili-
gen Auswirkungen und zu in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglich-
keiten 
 
. eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-
ren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusam-
menstellung der Angaben aufgetreten sind 
 
. eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt 
 
. eine allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben 
 
 
Ziele 
 
Ziele des Bodenschutzes 
 
Gemäß § 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) gilt es, „nachhaltig die Funktionen 
des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Boden-verän-
derungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewäs-
serverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf 
den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen sei-
ner natürlichen Funktion sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte so weit wie möglich vermieden werden.“ Nach § 2 dieses Gesetzes erfüllt der 
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Boden die natürliche Funktion als „Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, 
Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen“, ist „Bestandteil des Naturhaushalts, insbeson-
dere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen“ und zudem „Abbau-, Ausgleichs- 
und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puffer- und Stof-
fumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers.“ 
 
 
Ziele des Wasserschutzes 
 
Nach § 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind die Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so 
zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch 
dem Nutzen einzelner dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen 
Funktionen unterbleiben. 
 
Nach § 1 des Wassergesetzes (WG) für Baden-Württemberg „sind die Gewässer als 
Bestandteil des Naturhaushalts so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der Allge-
meinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen einzelner dienen. Natürliche oder 
naturnahe Gewässer sollen erhalten werden. Bei anderen Gewässern ist ein natur-
naher Zustand anzustreben“. Nach Abs. 6 sind bei der Planung und Ausführung von 
Baumaßnahmen und anderen Veränderungen der Erdoberfläche die Belange der 
Grundwasserneubildung, der Gewässerökologie und des Hochwasserschutzes zu be-
rücksichtigen. 
 
 
Ziele des Klimaschutzes 
 
Gemäß §1 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz – BImSchG) ist es das Ziel, Menschen, Tiere und Pflanzen, 
den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen schädlicher Um-
welteinwirkungen vorzubeugen. 
 
 
Ziele des Arten- und Biotopschutzes 
 
Gemäß §1 Abs. 1 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesna-
turschutzgesetz - BNatSchG) sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wer-
tes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwor-
tung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich […] so 
zu schützen, dass  
 
1. die biologische Vielfalt, 
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Rege-
nerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 
3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft 
 
auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, 
soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft. 
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Nach § 1 Abs. 3 Nr. 5 BNatSchG sind wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebens-
gemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jewei-
ligen Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten. 
 
 
Ziele zur Sicherung des Landschaftsbildes und der Erholung 
 
Nach §1 Abs. 1 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz - BNatSchG) ist die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erho-
lungswert von Natur und Landschaft auf Dauer zu sichern. Nach Abs. 4 sind Natur-
landschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, 
Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beein-
trächtigungen zu bewahren. Außerdem sind zum Zweck der Erholung in der freien 
Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besie-
delten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen. 
 
 
Ziele zur Sicherung der Sachwerte und des kulturellen Erbes 
 
Erhaltung von Baudenkmälern und archäologischen Kulturdenkmälern (Denkmal-
schutz). 
 
 
Ziele zur Berücksichtigung landwirtschaftlicher Belange 
 
Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die besondere Be-
deutung einer natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und Fischereiwirt-
schaft für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft zu berücksichtigen. Die 
Bedeutung der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft in der Kultur- und Erho-
lungslandschaft ist im § 5 Abs. 1 BNatSchG gesetzlich verankert.  
 
Um den landwirtschaftlichen Belangen gerecht zu werden, sind bei möglichen Aus-
gleichsmaßnahmen außerhalb des Bebauungsplanes hochwertige landwirtschaftli-
chen Ertragsflächen zu schonen. 
 
 
Ziele zum Schutz der Fläche 
 
Mit Grund und Boden soll gemäß dem Baugesetzbuch (BauGB) sparsam umgegangen 
werden. Der Möglichkeit der Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung 
und Innenentwicklung ist Vorrang zu geben. Die zusätzliche Inanspruchnahme von 
Flächen ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
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1.4 Abgrenzung des Untersuchungsraums und Beschreibung des Planvorha-
bens 

Lage im Raum und naturräumliche Gliederung 
 

  

Abb.: Lage im Raum (Quelle LUBW) Abb.: Naturraum (Quelle LUBW) 
 
Die Gemeinde Sternenfels liegt in der Region Nordschwarzwald und ist dem Enzkreis 
angehörig. Sie liegt im Naturraum Strom- und Heuchelberg in der Großlandschaft 
Neckar- und Tauber-Gäuplatten.  
 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich Landwirtschaftliche Flächen und liegt am östli-
chen Rand der Siedlung von Sternenfels.  
 
  

 

Abb.: Auszug aus dem Regionalplan  

 

Abb.: Auszug aus dem FNP  
 

Der Regionalplan des Regionalverbandes Nordschwarzwald weist die Fläche als 
Allgemeinen Siedlungsbereich aus. Darüber hinaus ist das 1,5 ha große Plangebiet 
als Vorbehaltsgebiet für Erholung festgelegt. In diesen Gebieten soll gemäß PS 3.3.5 



Umweltbericht                                                     _____________________________           „Rote Äcker“ in Sternenfels 

                                                                              
       LarS         9 

G (2) die natürliche und nutzungsbezogene Erholungsfunktion gesichert werden. 
(Quelle BPlan) 
 
Im gültigen Flächennutzungsplan (FNP) ist die überplante Fläche als Wohnbaufläche 
Planung ausgewiesen. Der Flächennutzungsplan weist eine Fläche von 1,0 ha aus. 
Der FNP sieht eine einreihige Bebauung mit 20 Wohneinheiten vor. (Quelle BPlan) 
 
 
Städtebauliche Konzeption (Quelle B-Plan) 
 
Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen  
auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen, miteinander in Einklang 
bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung 
unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten.  
 
Die geplante Entwicklung im Geltungsbereich des Bebauungsplans sieht eine Fortfüh-
rung der westlich und südlich angrenzenden Bebauung mit insgesamt 18 Baugrund-
stücken vor.  
Die Grundstücke werden über drei Stichstraßen von der Friedrich-Ebert-Straße er-
schlossen.  
 
Aufgrund des generellen Mangels an Wohnraum wird der Empfehlung des  
Flächennutzungsplans gefolgt, innerhalb des Planbereichs bis zu 20 Wohneinheiten 
(WE) zu realisieren. Bei einer einreihigen Bebauung entsprechend dem FNP würde 
die Schaffung von 20 Wohneinheiten eine Bebauung mit mehreren Mehrfamilienhäu-
sern bedeuten. Durch die in der Planung vorgesehene zweireihige Bebauung gelingt 
es, 18 Bauplätze für Einfamilienwohnhäuser zu schaffen. Durch die festgesetzte 
höchstzulässige Zahl der Wohneinheiten für Wohngebäude kann die Zahl der WE für 
das Gesamtgebiet sogar noch erhöht werden, ohne Mehrfamilienhäuser in  
Ortsrandlage ausweisen zu müssen.   
 
 
Scoping 

 
§ 4 des BauGB regelt die erforderliche Beteiligung der Behörden (Zitat § 4 (1): Die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch 
die Planung berührt werden kann, sind entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 zu 
unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufzufordern).  
  

file:///C:/556/537/text/planung/BauGB/3.html
file:///C:/556/537/text/planung/BauGB/2.html
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2. Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich 
des Vorhabens und festgelegte Ziele des Umweltschutzes 

Hier werden unter Berücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und der allge-
mein anerkannten Prüfungsmethoden sowie Angaben zur Bevölkerung im Einwir-
kungsbereich des Vorhabens, die Umwelt und ihre Bestandteile beschrieben, soweit 
diese Angaben zur Feststellung und Bewertung erheblicher nachteiliger Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens erforderlich sind und ihre Erarbeitung zumutbar ist.  
 
 
Räumliche Abgrenzung des Untersuchungsgebiets 
 

 

Abb.: Lage des Untersuchungsgebietes (Quelle LUBW) 
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2.1 Schutzgut Fläche 

Gesetzliche Ziele 
 
Mit Grund und Boden soll gemäß dem Baugesetzbuch (BauGB) sparsam umgegangen 
werden. Der Möglichkeit der Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung 
und Innenentwicklung ist Vorrang zu geben. Die zusätzliche Inanspruchnahme von 
Flächen ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
 
 
Bestandsanalyse  
 
Der Regionalplan des Regionalverbandes Nordschwarzwald weist die Fläche als 
Allgemeinen Siedlungsbereich aus. Darüber hinaus ist das 1,5 ha große Plangebiet 
als Vorbehaltsgebiet für Erholung festgelegt.  
 
 
Alternativenprüfung  
 
Die Standortwahl wurde im Rahmen der Flächennutzungsplanung aufgearbeitet.  
 
 
Auswirkungen durch das Vorhaben 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich aus dem zeichneri-
schen Teil in der Fassung vom 10.01.2024. Er umfasst die Flurstücke 1443/1, 1444/1, 
1445/1, 1446/1, 1447/6, 1447/4, 1447/5, 1448/1 und 2111 sowie die westlichen Teil-
flächen der Flurstücke 1337/2 sowie 1338 bis 1344 und 1347 bis 1360 auf der Gemar-
kung Sternenfels. Die Fläche beträgt ca. 1,5 ha.  

 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich und Fazit 
 
Für das Schutzgut Fläche sind erhebliche Beeinträchtigungen infolge von Überbau-
ung und Versiegelung zu erwarten.  
 
Durch die Begrenzung der Versiegelung auf das notwendige Maß und durch die Be-
grünung der Freiflächen, der Garagen und der Stellplatzdächer kann der Eingriff redu-
ziert werden. Es verbleibt allerdings ein erheblicher Eingriff. In den nachfolgenden Ka-
piteln werden die Auswirkungen auf die weiteren Umweltbelange zusammengefasst 
erläutert.  
 
 
Hinweis 
 
In den nachfolgenden Kapiteln werden die Auswirkungen auf die weiteren Umweltbe-
lange erläutert.   



Umweltbericht                                                     _____________________________           „Rote Äcker“ in Sternenfels 

                                                                              
       LarS         12 

2.2 Schutzgut Boden, Kultur- und Sachgüter 

Bewertungskriterien 
 

▪ Bodenverhältnisse, Nutzungsmöglichkeit und -intensität, Empfindlichkeit gegen-
über Veränderungen 

▪ Landschaftsökologische Wertigkeit (Grad der Veränderung der natürlichen Boden-
horizontierung) 

▪ Einfluss der Nutzung auf die Erosionsgefährdung und die abflussdämpfende Wir-
kung des Bodens 

▪ Bestand an Kultur- und Sachgütern 
 

Bewertung Kriterien 

4 (A) sehr hoch Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung 

3 (B) hoch Böden mit hoher Funktionserfüllung 

2 (C) mittel Böden mit mittlerer Funktionserfüllung 

1 (D) gering Böden mit geringer Funktionserfüllung 

0 (E) Sehr gering  Böden mit keiner Funktionserfüllung (versiegelte Flächen)  

Abb.: Bewertungsrahmen Schutzgut Boden (Quelle LUBW) 

 
 

Bodenfunktionen 
 

▪ Natürliche Bodenfruchtbarkeit 
▪ Filter und Puffer für Schadstoffe 
▪ Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 
▪ Standort für die natürliche Vegetation  
 
 
Bestandsbeschreibung 
 
Geologie und Geotechnik 
 

  

Abb.: Bodenkundliche Einheit (Quelle LGRB) Abb.: Geologische Einheit (Quelle LGRB)  

 
Laut bodenkundlicher Karte (BK 50), kommen im nördlichen Teil des Untersuchungs-
gebietes Parabraunerde aus lösslehmhaltigen Fließerden und Lösslehm vor. Im südli-
chen Bereich befinden sich Braunerde-Pelosol aus Keuper-Tonfließerde.  
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Gemäß der geologischen Karte (GK50) befindet sich im nördlichen Bereich des Unter-
suchungsgebietes die Einheit Lösslehm (Schluff, teils feinsandig, tonig, kalkfrei, gelb-
braun, durch Verwitterung aus Löss entstanden; meist durch kryogene Umlagerungs-
vorgänge überprägt und mit Material des Liegenden vermengt (Übergänge zu Frost-
bodenbildungen).  
In einem kleinen Bereich nahe der Siedlung im südlichen Bereich kommt die Einheit 
Steigerwald-Formation (Untere Bunte Mergel) vor (Tonstein, teilweise schwach dolo-
mitisch, gelegentlich feinsandig, rotbraun, violett, graugrün, dm-mächtige Dolomit-
steinbänke, hellgraugrün; Gipssteinlagen und -knollen, grauweiß, tonige Auslaugungs-
rückstände).  
Der restliche Bereich wird von der Stuttgart-Formation (Schilfsandstein i. w. S.) (Sand-
stein, fein- bis mittelkörnig, tonig, graugrün, braunrot, und Tonstein, teilweise Mergel-
stein, feinsandig, schluffig, grau, graugrün, rotbraun, dunkelbraunrot, violett; Dolomit-
steinlagen, hellgrau; stark wechselnde Mächtigkeiten, erosive Basis.) eingenommen. 
 
 
Landwirtschaft  
 
Das Gelände wird zu einem großen Teil von Acker eingenommen. Die Flurbilanzkarte 
weist das Gebiet als Vorbehaltsflur ll aus. Dabei handelt es sich um überwiegend land-
bauwürdige Flächen, die der landwirtschaftlichen Nutzung größtenteils vorzubehalten 
sind.  
Die Flächenbilanzkarte, weist das Gebiet als Vorrangfläche ll aus. Dabei handelt es 
sich um landbauwürdige Flächen, die entweder eine Acker-Grünlandzahl von 35-59 
mit geringer Hangneigung aufweisen oder gute – sehr gute Böden mit einer Hangnei-
gung >12-21 %. 
 
 

  

 

  
Flurbilanzkarte (links) und Flächenbilanzkarte (rechts)  
(Quelle LEL) 
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Der Vorhabensbereich wird zu einem großen Teil landwirtschaftlich genutzt. Ackerbau-
liche Nutzung nimmt grundsätzlich im Umfeld der Bauleitplanung einen großen Raum 
ein.  
 
Die Bodenhorizontierung ist durch die intensive landwirtschaftliche Bearbeitung anth-
ropogen überprägt. Zudem werden Dünger- und Pestizidgaben erwartet.  
 

    

Abb.: Ackerbauliche Nutzung (Quelle LarS; 2023) 

 
Durch die geplante Bebauung werden landwirtschaftliche Ertragsflächen verbraucht. 
Bis zur Erschließung stehen die Flächen der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfü-
gung. 
 
Es wird auf die ortsüblichen Geruchs-, Staub und Geräuschemissionen hingewiesen, 
die auch bei einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der umliegenden Flächen ent-
stehen.  
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Ermittlung der Wertstufe der Böden 
 

Um die Wertigkeit der Böden zu bestimmen, werden die vier Bodenfunktionen betrach-
tet. Grundlage hierfür waren die Karten zu den Bodenfunktionen des Landesamtes für 
Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB).  
 
  

 

                              Natürliche Bodenfruchtbarkeit 

 

Filter- und Puffer für Schadstoffe 

  

                               

                              Ausgleichskörper im Wasserkreislauf   

 

Gesamtbewertung 

Abb.: Bodenfunktionen (Quelle LGRB Kartenviewer) 

Aus den Karten wird deutlich, dass die Natürliche Bodenfruchtbarkeit mit mittel und 
hoch bewertet wurde. Die Filter- und Pufferfunktion für Schadstoffe wurde im nördli-
chen Bereich mit hoch-sehr hoch und im südlichen Bereich mit hoch bewertet. Der 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf wurde hingegen im nördlichen Bereich mit mittel 
und im südlichen Bereich mit gering bewertet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standort für naturnahe Vegetation (Quelle LGRB Kartenviewer) 
 
 

Der Planungsraum weist keine Extremstandorte 
(besonders trockene, magere oder nasse Böden) 
auf. Eine für die Gesamtbewertung maßgebliche 
Gewichtung der Bodenfunktion „Sonderstandort 
für naturnahe Vegetation“ kann somit entspre-
chend dem Leitfaden entfallen. 
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Die Bodenwertstufe ergibt sich aus der Aggregation der Wertstufen der Bodenfunktio-
nen „natürliche Bodenfruchtbarkeit“, „Ausgleichskörper im Wasserhaushalt“ und „Filter 
und Puffer für Schadstoffe“. 
 

 

 

Abb.: Bewertungsklassen (Quelle LUBW) 

 
Der LGRB-Kartenviewer zeigt für den Eingriffsraum unterschiedliche Gesamtbewer-
tungen auf. Im nördlichen Bereich wird eine Gesamtbewertung von 2,83 aufgezeigt. 
Dies entspricht einer hohen Funktionserfüllung und erhält damit die Wertigkeit B. Im 
südlichen Bereich ist der Boden mit 2 bewertet. Dies entspricht einer mittleren Funkti-
onserfüllung und wird dementsprechend in die Wertstufe C eingestuft.  
Eine genaue Aufschlüsselung der Verteilung der vorkommenden Bodenbewertungen 
ist der E-A-Bilanz zu entnehmen.  
 
 
Kultur- und Sachgüter sowie Geotopschutz 
 
Als Sachgüter werden die landwirtschaftlichen Ertragsflächen geführt.  
 
Es befinden sich keine Geotope innerhalb des Untersuchungsgebietes.  
 
Laut der Stellungnahme des RP Stuttgart bestehen keine grundsätzlichen Bedenken 
seitens der archäologischen Denkmalpflege. Im nördlichen Randbereich des Plange-
bietes liegt das Areal eines Siedlungsplatzes aus der Mittelsteinzeit und einer Siedlung 
aus dem Neolithikum. Über die räumliche Ausdehnung dieser Kulturdenkmale ist in 
der Regel nicht exakt zu urteilen. Die im Boden tatsächlich vorhandenen Substanz 
kann sich durchaus darüber hinaus erstrecken. Das RP weist hierbei explizit auf die 
Regelung der §§ 20 und 27 DSchG hin.    
               (Quelle Stellungnahme RP) 
 
Die Hinweise zum Thema Bodenschutz und Landwirtschaft sind zu beachten.  
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Mineralische Rohstoffe und Bergbau 
 
Laut Stellungnahme der LGRB gibt es aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzutragen. Bergbehördliche Belange sind ebenso nicht 
berührt.   (Quelle Stellungnahme LGRB) 
 
 
Altlasten, Auffüllungen, Schadstoffe  
 
Die Fläche ist nicht im Bodenschutz- und Altlastenkataster (BAK) erfasst. (Quelle Töniges 

GmbH, 2020)  

 
 
Ergänzende umwelttechnische Untersuchungen (Quelle TÖNIGES GmbH, 2020) 
 
Im Rahmen der durchgeführten ergänzenden umwelttechnischen Untersuchungen 
wurde zur Erkundung der tieferen Bodenzone 9 Kleinrammbohrungen abgeteuft, wo-
bei die Bohrungen KRB 8 und KRB 9 zur lateralen Abgrenzung von Auffüllungen im 
Umfeld der Baugrundbohrung RKS 5 verwendet wurden.  
 
Bei den Bohrarbeiten im Juli 2020 wurden keine Auffüllungen angetroffen. Die ge-
plante Analysen nach VwV Boden an Proben aus Auffüllungen wurden deshalb nicht 
benötigt.  
 
Sonstige organoleptische Auffälligkeiten wurden nicht festgestellt. Die Laboruntersu-
chungen an Einzelproben aus den Bohrungen ergaben für den südlichen Bereich des 
geplanten Neubaugebietes (Bohrungen KRB 1, KRB 2 und KRB 3), mit Ausnahme 
eines gering erhöhten Arsengehaltes von 19 mg/kg, keine erhöhten Arsen- und 
Schwermetallgehalte im Feststoff.  
 
Im mittleren und nördlichen Bereich des Neubaugebietes (Bohrungen KRB 4 bis KRB 
7) wurden dagegen deutlich erhöhte Arsen- und Kupfergehalte und untergeordnet er-
höhte Blei- und Cadmiumgehalte im Feststoff nachgewiesen. In der Probe KRB 6 wur-
den bis zu 101 mg/kg Arsen, 526 mg/kg Kupfer, 84 mg/kg Blei und 2 mg/kg Cadmium 
festgestellt. Neben deutlichen Überschreitungen der Hintergrund- und Vorsorgewerte 
ergaben sich für die Wirkungspfade Boden – Mensch (direkter Kontakt) hinsichtlich 
dem Nutzungsszenario Kinderspielflächen und Boden – Nutzpflanze auch einzelne 
Prüfwertüberschreitungen am Ort der Probenahme.  
 
Im Bodeneluat wurden bei den Parametern Arsen und Kupfer teilweise die Hinter-
grundwerte H-W überschritten. Für Arsen liegen mit Messwerten von 11 und 14 µg/l 
Prüfwertüberschreitungen (Prüfwert = 10 µg/l) für den Wpf Boden – Grundwasser vor. 
Eine Grundwassergefährdung ist nicht zu besorgen.  
 
Eine vertikale Abgrenzung von belasteten und unbelasteten Bodenschichten ist an-
hand der vorliegenden Analysenergebnisse nicht möglich. Weiterhin ist eine entspre-
chende Zuordnung zu den angetroffenen Bodenarten oder Farben (rotbraun oder 
grau) ebenfalls nicht möglich.  
 
Die Erkundung der oberen Bodenzone erfolgte mittels 12 Bodenmischproben aus 
sechs Teilflächen und zwei Bodenhorizonten bis 0,6 m u. GOK. Hinsichtlich der late-
ralen Verteilung ergeben sich für die obere Bodenzone bis 0,6 m u. GOK im nördlichen 
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Bereich des Neubaugebietes, Teilfläche MP 6, erhöhte Kupfergehalte und untergeord-
net etwas erhöhte Arsengehalte.  
 
Prüfwertüberschreitungen liegen nicht vor. Bei der Interpretation der Messwerte und 
der Gefährdungsabschätzung sollte berücksichtigt werden, dass die obere Bodenzone 
bis 0,6 m u. GOK mittels Mischproben aus 20 Einstichen je Teilfläche untersucht 
wurde. Bei den entnommenen Bodenmischproben ist somit eine Verdünnung ggf. lokal 
vorhandener Arsen- oder Schwermetallbelastungen nicht völlig auszuschließen. 
 
Wie im Schreiben des LRA zur Aufstellung des Bebauungsplanes vom 24.02.2020 
bereits festgestellt, handelt es sich um eine natürlich bedingte bzw. geogene Boden-
belastung.  
 
Die orientierende, abfalltechnische Beurteilung von zukünftig anfallendem Erdaushub 
ergibt für die tiefere Bodenzone eine Einstufung von Z0 bis Z2 und für die obere Bo-
denzone Z0 bis Z1.1. 
 
 
Oberbodenverwendung 
 
Im Plangebiet sind geogen belastete Böden vorhanden. Der Oberboden, der aus der 
Erschließung anfällt, verbleibt im Plangebiet. Tiefere Bodenschichten und der (Ober-) 
Boden der privaten Flächen müssen entsorgt werden, bzw. können ggf. von den Stein-
werken abgenommen werden. Ein Konzept muss hier erst noch erarbeitet werden.  
     (Quelle Gerst) 
 
 
Zu erwartende Beeinträchtigungen und Konflikte durch die Baumaßnahme 
 
Die zu erwartenden Beeinträchtigungen des Bauvorhabens wirken sich nachhaltig auf 
das Naturraumpotential aus: 
 
▪ Verlust von Bodenfunktionen durch Versiegelung und Verdichtung 
▪ Veränderungen der Bodenhorizontierung (Abgrabungen / Aufschüttungen) 
▪ Verlust landwirtschaftlicher Produktionsflächen 
 
 
Hinweise zum Thema Bodenschutz und Landwirtschaft 
 
▪ Durch planerische Maßnahmen kann der Bodenaushub reduziert werden. Über-

schüssiger Bodenaushub sollte seiner Eignung entsprechend einer Verwertung zu-
geführt werden. Beim Umgang mit dem Bodenmaterial, das zu Rekultivierungszwe-
cken eingesetzt werden soll, ist die aktuell gültige DIN zu beachten.  

▪ Zu Beginn der Baumaßnahmen ist der humose Oberboden abzuschieben und in 
profilierten, geglätteten Mieten getrennt zu lagern. Nach Ende der Bauarbeiten ist 
der Oberboden nach erfolgter Untergrundlockerung in den Grünflächenbereichen 
wieder aufzutragen. Vorgehen nach der aktuell gültigen DIN. 

▪ Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche Bo-
denbelastungen (z.B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschränkt bleiben 
(Abgrenzung der Arbeitsfläche). Eingetretene Verdichtungen im Bereich unbebau-
ter Flächen sind nach Ende der Bauarbeiten zu beseitigen.  
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▪ Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge ins 
Grund- und Oberflächenwasser bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial auszu-
schließen sind.  

▪ Unbrauchbare und/ oder belastete Böden sind von verwertbarem Bodenaushub zu 
trennen und einer Aufbereitung oder einer geordneten Entsorgung zuzuführen. 

▪ Das Feldwegenetz ist so zu gestalten, dass im Umfeld der Planungen die Grund-
stücke erschlossen sind. 

▪ Bei der Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Bebauungsplanes 
sind landwirtschaftlich hochwertige Flächen möglichst zu schonen. 

▪ Die durch die geplante Wohnbauansiedlung nicht unbedingt benötigte Fläche sollte 
bis zur tatsächlichen Inanspruchnahme der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehal-
ten bleiben. 

▪ Der landwirtschaftliche Verkehr darf nicht eingeschränkt werden. 
▪ Die Zufahrt zu den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen und deren Bewirt-

schaftung muss in vollem Umfang (auch während der Bauzeit) gewährleistet sein. 
▪ Als Schutzmaßnahme gegen Feuerbrand dürfen keine Wirtspflanzen des Feuer-

brands im öffentlichen und privaten Grün angepflanzt werden.  
▪ Die Umlagerung und der Wiedereinbau von Bodenmaterial bzw. Überschussmas-

sen innerhalb des Baugebietes/Neubaugebietes ist unter fachgutachterlicher Be-
gleitung durchzuführen, d.h. vor einer Umlagerung sollten Bodenuntersuchungen 
mind. auf Arsen und Kupfer im Feststoff analysiert werden. (Quelle Stellungnahme LRA) 

▪ Die Erdbauarbeiten innerhalb der einzelnen zukünftigen Privatgrundstücke sind 
ebenfalls unter gutachterlicher Begleitung durchzuführen. Aus Gründen der Vor-
sorge sollte dies auch auf den südlichen Grundstücken erfolgen. Des Weiteren soll-
ten vorsorgehalber auch die Oberböden beprobt werden. (Quelle Stellungnahme LRA) 

▪ Belastetes Bodenmaterial ist mit unbelastetem Bodenmaterial (Z0 / VwV Boden*) 
vollständig zu überdecken. Die Schichtmächtigkeit der durchwurzelbaren Boden-
schicht ist abhängig von der beabsichtigten Folgenutzung (vgl. Vollzugshilfe zu § 
12 BBodSchV**): 
- Haus- und Kleingärten, sonstige Gärten, Zierpflanzen, Nutzpflanzen mind. 60 

cm 
- Landschaftsbau Rasen mind. 20 cm 

    (Quelle Stellungnahme LRA) 

▪ Wird bei zukünftigen Tiefbauarbeiten Bodenmaterial mit organoleptischen Auffällig-
keiten, wie z.B. Bauschutt, Müll sowie sonstige Verdachtsmomente, angetroffen, ist 
die Bauleitung sowie der Fachgutachter unverzüglich zu informieren. Es ist dann 
auch zu entscheiden, ob die zuständige Behörde einzubinden ist.  
Das verdächtige Bodenmaterial ist unter gutachterlicher Begleitung auszuheben 
und zu separieren. Das Material muss nach Bedarf in Erdmulden oder auf einer 
stabilen, reißfesten PE-Folie gelagert und mittels PE-Folie abgedeckt werden. 
   (Quelle Töniges GmbH, 2023) 

▪ Die Ergebnisse der ergänzenden umwelttechnischen Untersuchung der Töniges 
GmbH, Sinsheim v. 03.09.2020 sind zwingend zu beachten. (Quelle Stellungnahme 

LRA) 
▪ Ein Konzept für den Umgang mit anfallendem Oberboden wird noch erstellt.  

 
 
Hinweise zum Thema Denkmal- und Sachschutz 
 
▪ Sollten bei der Durchführung der geplanten Bauarbeiten und Erschließungsmaß-

nahmen archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 
20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzei-
gen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, 
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etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbun-
gen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige ein unver-
ändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 
Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
(§27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologi-
scher Substanz ist mit Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ziel dieser Maßnahme 
ist es, wenigstens den dokumentarischen Wert der Denkmalsubstanz als kulturhis-
torische Quelle für künftige Generationen zu erhalten. Für eine Beurteilung, ob sich 
die o. g. bekannten archäologischen Kulturdenkmale tatsächlich bis in das Bauge-
biet erstrecken, wäre die Durchführung einer bauvorgreifenden Überprüfung zu 
empfehlen. Aufgrund der spezifischen Zeitstellung des archäologischen Kultur-
denkmals (Mittelsteinzeit) würde es einer Abstimmung hinsichtlich der Vorgehens-
weise (u.a. Feldbegehungen) bedürfen.                (Quelle RP Stuttgart) 

 
 
 

Fazit zur Wertigkeit des Schutzgutes 
 
Die Wertigkeit des Schutzguts „Boden“ wird im Planungsraum im Bereich der unver-
siegelten Flächen als mittel – hoch (B-C) eingestuft.  
 
Die möglichen Auswirkungen durch die geplante Baumaßnahme werden in der Ein-
griffs-/Ausgleichsbilanzierung dargestellt. 
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2.3 Schutzgut Wasser 

Bewertungskriterien 
 
▪ Natürlichkeitsgrad 
▪ Schutzfunktion 
▪ Wasserführung und Gewässergüte 
▪ vorhandene Beeinträchtigungen 
▪ Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen 
 

 

Abb.:  Bewertungsrahmen Schutzgut Wasser (Quelle LUBW/ Küpfer) 
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Bestandsbeschreibung 
 
Grundwasser (Hydrogeologie und Flächen mit Schutzfunktion) 
 

 
 

 

Abb.: Hydrogeologische Einheiten ohne Deckschichten (li), Hydrogeologische Einheiten (re) (Quelle 

LGRB) 

 
Betrachtet man die Hydrogeologischen Einheiten ohne Deckschichten werden zwei 
Bereiche im Untersuchunsgebiet unterschieden.  
Zum Großteil liegt das Gebiet in der Stuttgart-Formation (Schilfsandstein, Dunkle 
Mergel). Ein kleiner Bereich, welcher an die Siedlung von Sternenfels angrenzt, wird 
von der Hydrogeologischen Einheit (ohne Deckschichten) Steigerwald-Formation 
(Untere Bunte Mergel) eingenommen.  
 
Im Planungsgebiet kommen drei Hydrogeologische Einheiten vor:  
 
Im nördlichen Bereich kommen Lösssedimente (Schluff, feinsandig bis schwach fein-
sandig, meist kalkreich, oberflächennah z. T. entkalkt, verlehmt (Lößlehm, mit Über-
gängen zu Fließerde), ungeschichtet.) vor. Dabei handelt es sich um eine Deckschicht 
mit sehr geringer bis fehlender Porendurchlässigkeit und mäßiger bis sehr geringer 
Ergiebigkeit über Verlehmungshorizonten (z.B. im Kaiserstuhl). 
 
Im Südlichen Bereich kommt die Stuttgart-Formation (Schilfsandstein, Dunkle Mer-
gel) (Sandstein, feinkörnig, tonig gebunden, schräggeschichtet, und Tonstein, teil-
weise Mergelstein, feinsandig, schluffig. Bis Dezimeter-mächtige Dolomitsteinlagen. 
Unterscheidung von "Rinnenfazies" (höhere Mächtigkeit, teilweise überwiegend tonig) 
und "Normalfazies" (meist geringere Mächtigkeit, meistens überwiegend tonig). vor.  
Rinnen- (Flut-) fazies: Dickbankiger Kluftgrundwasserleiter mit mäßiger Durchlässig-
keit und mäßiger bis geringer Ergiebigkeit. In Bereichen mit größerer Mächtigkeit und 
stärkerer tektonischer Beanspruchung mittlere bis mäßige Ergiebigkeit (bei Verwitte-
rung Übergang zu Porengrundwasserleiter). Schichtquellen mit einer mittleren Schüt-
tung bis ca. 1 l/s.Normalfazies: Grundwassergeringleiter. 
 
Im westlichen Bereich entlang der Siedlung kommt die Steigerwald-Formation (Un-
tere Bunte Mergel) (Tonstein, teilweise schwach dolomitisch, gelegentlich feinsandig, 
Dezimeter-mächtige Dolomitsteinbänke (z.B. Beaumont-Horizont), Gipssteinlagen und 
-knollen, tonige Auslaugungsrückstände.) vor. Dabei handelt es sich überwiegend um 
Grundwassergeringleiter mit mäßiger bis sehr geringer Ergiebigkeit in klüftigen Sand-
stein- und Dolomitsteinbänken. 
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Im Untersuchungsgebiet ist kein Wasserschutzgebiet anzutreffen.  
 
 
Grundwasserleiter 
 
Bunte-Mergel-Formation: „Überwiegend „Grundwassergeringleiter mit geringer Was-
serführung auf geklüfteten Sandstein- und Dolomitsteinbänken.“  
Schilfsandstein-Formation: „Bei Ausbildung in Normalfazies Grundwassergeringleiter, 
bei Ausbildung in Flutfazies wenig ergiebiger Kluftgrundwasserleiter.“ 
                                                       (Quelle Töniges GmbH, 2020) 
 
Dies spiegelt sich auch in der Karte der Durchlässigkeit von der LUBW wider. Diese 
zeigt für das Planungsgebiet die Klasse 5 – gering auf. 
 

  
Abb. Durchlässigkeit (Quelle LUBW, 2023) 

 
 
Oberflächenwasser 
 

 
 Abb.: Oberflächengewässer (Quelle LUBW)  

 
 
  

Im Planungsgebiet befinden sich 
keine Oberflächengewässer. 
Aus nordöstlicher Richtung 
kommt der Finkenbach nahe an 
das Gebiet heran.  
 
Aufgrund der schlechten Versi-
ckerungsleistung der anstehen-
den Böden wird das anfallende 
Regenwasser nach der Einlei-
tung in die Rückhaltebecken im 
Osten des Plangebietes in den 
Finkenbach eingeleitet.  
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Starkregenrisikomanagement, Hochwasser 
 

 

Abb.: Hochwasserrisiko (Hochwasserrisikomanagement Baden-Württemberg) 
 
Belange des Hochwasserrisikos sind bei einer Bebauung soweit notwendig zu berück-
sichtigen. Im Planungsgebiet kommen keine Flächen mit Hochwasserrisiko für HQ10, 
HQ50, HQ100 oder HQextrem vor.  
 
 
Quellen 
 
Im Geltungsbereich sind laut LGRB keine Quellen vorhanden.  
Allerdings wird in der ergänzenden umwelttechnischen Untersuchung erwähnt, dass 
sich ca. 100 m südöstlich des geplanten Neubaugebietes ein ausgebauter Brunnen 
befindet, welcher eine Quelle im Schilfsandstein erfasst. 
 
 
Konflikte, mögliche Auswirkungen durch die Baumaßnahme 
 
▪ Verlust an Retentionsraum  
 
 
Hinweise zum Thema Wasserschutz 
 
▪ Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge ins 

Grundwasser auszuschließen sind. 
▪ Bei einer Neubebauung sind befestigte Flächen möglichst versickerungsfähig aus-

zubilden.  
▪ Hinweis auf u.a. § 46 Abs. 2 Ziff. 2 WG BW (dezentrale Niederschlagswasserbe-

seitigung). 
▪ Maßnahmen die das Grundwasser berühren, bedürfen eines wasserrechtlichen Er-

laubnisverfahrens (siehe Wasserhaushaltsgesetz und Wassergesetz Baden-Würt-
temberg). 
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▪ Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit 
Grundwasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind unverzüglich der zustän-
digen Behörde mitzuteilen.  

▪ Eine unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser haben der Vorhabensträ-
ger sowie der mit den Arbeiten Beauftragte unverzüglich der zuständigen Behörde 
mitzuteilen. 

▪ Belange des Starkregenrisikos sind bei einer Bebauung soweit notwendig zu be-
rücksichtigen. 

 
 

 
Fazit zur Wertigkeit des Schutzgutes 
 
Die Wertigkeit des Potentials „Wasser“ wird im Planungsraum als mittel (Wertstufe C) 
eingestuft.  
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2.4 Schutzgut Klima/ Luft 

Bewertungskriterien 
  

▪ überörtliche und lokale Klimaverhältnisse 
▪ Ermittlung des Wirkungsraumes (Bebauung) und des klimatischen Ausgleichrau-

mes (geländeklimatische Situation, Bewuchs, Nutzung) 
▪ Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen 
 

Bedeutung Kriterien 

A Sehr hoch u. a. siedlungsrelevante Kaltluftleitbahnen 

B hoch u. a. siedlungsrelevante Kaltluftentstehungsgebiete 

C mittel 
u. a. Kaltluftentstehungsgebiete mit geringer Neigung (nicht sied-
lungsrelevante Kaltluftentstehungsgebiete) 

D gering 
Klimatisch und lufthygienisch wenig belastete Gebiete (wie z.B. durch-
grünte Wohngebiete)  

E Sehr gering 
Klimatisch und lufthygienisch stark belastete Gebiete (z.B. Industrie-
gebiete und belastete Gewerbegebiete) 

Abb.: Bewertungsrahmen Schutzgut Klima/ Luft (LUBW) 

 
 
Bestandsbeschreibung 

 
Abb. Bioklima (Quelle Landschaftsrahmenplan Region Nordschwarzwald, 2015) 

 

Bei dem Planungsgebiet handelt es 
sich um Offenland. Östlich des Plan-
gebietes kommen Kaltluftvolumen-
ströme vor. Das westlich angren-
zende Siedlungsgebiet ist als biokli-
matisch gering belastet aufgeführt 
und liegt im Einwirkbereich der au-
tochthonen Strömungssysteme in-
nerhalb der Bebauung.  
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Es herrscht eine Jahresdurchschnittstemperatur von etwa 9,5 °C. Das Gebiet fungiert 
als nächtliches Frisch- und Kaltluftproduktionsgebiet. Das Gebiet ist überwiegend 
schwach geneigt Richtung Osten.   
 
Bei dem Planungsgebiet handelt es sich um ein Freiland-Klimatop.  
Freilandklimatope weisen „einen extremen Tages- und Jahresgang der Temperatur 
und Feuchte sowie sehr geringe Windströmungsveränderungen auf. Damit ist eine in-
tensive nächtliche Frisch- und Kaltluftproduktion verbunden. Dies trifft insbesondere 
auf ausgedehnte Wiesen- und Ackerflächen sowie auf Freiflächen mit sehr lockerem 
Gehölzbestand zu.“ (Quelle Städtebauliche Klimafibel Online) 
 
 
Eignung für Solarenergetische Nutzung 
 

 

Abb.: mittlere jährliche Sonneneinstrahlung [kWh/m²] (Quelle LUBW, 2023) 

 
Die mittlere jährliche Sonneneinstrahlung liegt bei ca. 1.114 kWh/m2.  
 
 
Konflikte, mögliche Auswirkungen 

 
▪ Zeitlich befristete Emissionen aus dem Baubetrieb 
▪ Verlust von Kaltluft produzierender Fläche  
▪ Windfeldstörungen durch Bauwerke 
▪ Temperaturerhöhungen innerhalb des Planungsgebietes und dessen Umfeld  
 
 
Hinweise zum Thema Klimaschutz 
 
▪ Der Verlust klimaaktiver Fläche ist durch die Neupflanzung von Bäumen und Ge-

hölzen zu reduzieren. 
▪ Durch Verwendung klein- und mittelkroniger Baumarten kann eine Verschattung 

von Solaranlagen vorgebeugt werden. 
▪ Die Gebäudehöhen sind auf das Umfeld abzustimmen.  
▪ Baufelder sollten möglichst durchströmbar angeordnet werden. 
▪ Die Verwendung wasserdurchlässiger Beläge wirkt sich positiv aus (z.B. Rasen-

pflaster auf Parkplätzen). 
▪ Verwendung heller Oberflächenbeläge für Dächer, Wege- und Platzflächen wird 

empfohlen. 
▪ Mit Blick auf den Klimawandel sollte bei der Artenauswahl von Neupflanzungen 

auf deren Hitze- und Trockenheitstoleranz geachtet werden. 
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Fazit zur Wertigkeit des Schutzgutes 
 
Die Wertigkeit des Potentials „Klima und Luft“ wird im Planungsraum als mittel (Wert-
stufe C) eingestuft.  
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2.5 Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften  

Bewertungskriterien 
 
▪ Naturräumliche Gegebenheiten und Realnutzung  
▪ Naturnähe, Vielfalt, Seltenheit und Ausprägung des Biotoptyps 
▪ Vorhandene Beeinträchtigungen 
▪ Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen 
 

Bedeutung 
Wertstufe /  
Wertspanne 

A Sehr hohe naturschutzfachliche Bedeutung V / 33-64 

B Hohe naturschutzfachliche Bedeutung  IV /17-32 

C Mittlere naturschutzfachliche Bedeutung III / 9-16 

D Geringe naturschutzfachliche Bedeutung II / 5-8 

E 
Keine bis sehr geringe naturschutzfachliche Bedeu-
tung 

I / 1-4 

Abb.: Bewertungsrahmen Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften (Quelle LUBW) 

 
 
Potentiell natürliche Vegetation  
 
Die potentiell natürliche Vegetation ist die Vegetation, die sich ohne Einflussnahme 
des Menschen unter natürlichen Bedingungen am jeweiligen Standort entwickeln 
würde. 
 

Bei der potentiell natürlichen Vegetation handelt es sich in diesem Fall um Hainsimsen-
(Tannen-)Buchenwald im Übergang zu und/oder Wechsel mit Waldmeister-(Tannen-) 
Buchenwald.  
 
 
Bestandsbeschreibung  
 
Vegetation und Lebensraumstrukturen im Ist-Zustand 
 
Die geplante städtebauliche Entwicklung erstreckt sich auf Acker- und Grünlandflä-
chen. Außerdem kommen kleine bereits brach gefallene Obstbaumplantagen vor. Im 
nördlichen Bereich befindet sich ein dichter Gehölzbestand. Weiter nördlich befindet 
sich ein zunehmend ruderaler Gehölzbestand. Es führen keine versiegelten Wege 
durch das Gebiet. Lediglich ein Grasweg quert das Gebiet von Westen nach Osten.  
Außerhalb des Plangebietes grenzen westlich und südlich Siedlungsstrukturen an. 
Nördlich und Östlich des Planungsgebietes grenzt offene Landschaft an.  
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Abb.: Luftbild (Quelle LUBW)  

 
 
Flächen mit Schutzfunktion 
 

 

Abb.: Flächen mit Schutzfunktion (Quelle LUBW)  

 
 

 
 
 
Südöstlich des Plangebietes in etwa 100 m Entfernung befindet sich ein FFH- und 
Vogelschutzgebiet („Stromberg“).  
 
 

Das Plangebiet liegt im Naturpark 
Stromberg-Heuchelberg. Ansonsten 
sind keine Schutzgebiete unmittelbar 
im Planungsgebiet betroffen.  
Großräumiger betrachtet, befinden 
sich nordöstlich des Plangebietes 
zwei Offenlandbiotope. Dabei handelt 
es sich um „Gehölze im Gewann Kir-
schengarten“, welches überwiegend 
von einem Feldgehölz eingenommen 
wird. Zu kleinen Teilen besteht das 
Biotop aus einer Schlehen-Feldhecke 
und einer Wildobst-Feldhecke. Öst-
lich davon befindet sich das „Feucht-
biotop im Gewann Himbertsklinge“. 
Dabei handelt es sich laut Datenaus-
wertebogen um folgende Biotopty-
pen: . Feldgehölz (45%) 
        . Gewässerbegleitender Auwald 
          streifen (35%),  
        . Sumpfseggen-Ried (10%),  
        . Naturnaher Abschnitt eines  
          Flachlandbachs (10%).  
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Landesweiter Biotopverbund 
 

  
 
Abb.: Biotopverbund (Quelle LUBW, 2023)  

 
 
FFH-Mähwiesen 
 

 
Abb.: FFH-Mähwiesen (Quelle LUBW) 

 
 
Artenschutz (Ergebnis der saP (speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung)) 
 
Aufgrund der vorgefundenen Habitateigenschaften des Gebiets und seiner Umgebung 
wurden die Europäischen Vogelarten, die Fledermäuse und die Reptilien (Eidechsen) 
als planungsrelevante Tiergruppen untersucht. Außerdem wurde auf streng ge-
schützte Arten weiterer Artengruppen geachtet, die im Falle eines Nachweises oder 
begründeten Verdachts ebenfalls vertieft untersucht werden sollten. Der vorliegende 
Bericht soll mögliche Beeinträchtigungen von Individuen, Populationen, Lebens- und 
Fortpflanzungsstätten aufzeigen und gegebenenfalls Lösungsmöglichkeiten erarbei-
ten.  
Für das nahe gelegene Natura 2000-Gebiet FFH-Gebiet/Vogelschutzgebiet (Strom-
berg) sollte gem. § 34 (1) BNatSchG geprüft werden, ob das Vorhaben geeignet ist, 
das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. Gegebenenfalls sollte eine Natura 2000 –
Vorprüfung erstellt werden. 
 
 

Im Geltungsbereich befin-
den sich keine Biotopver-
bundsflächen des trocke-
nen und feuchten Bio-
topverbunds. Allerdings ist 
im nördlichen Bereich ein 
500 m Suchraum des Bio-
topverbundes mittlerer 
Standorte anzutreffen.  
Östlich des Plangebietes 
befindet sich ein Wildtier-
korridor von internationaler 
Bedeutung.  

Laut LUBW befinden sich innerhalb des Geltungsbe-
reiches keine FFH-Mähwiesen.  Östlich des Gebietes 
kommen FFH-Mähwiesen (gelb dargestellt) vor, wel-
che einen Erhaltungszustand von B haben.  
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Ergebnisse 
Im Untersuchungsgebiet wurden 20 Vogelarten als Brutvogel nachgewiesen. Im Plan-
gebiet selbst wurden keine Vogelreviere beobachtet. Am nächsten gelegen sind Re-
viere von Mehlschwalbe, Hausrotschwanz, Hausperling, Grünfink, Buchfink und Feld-
sperling. 

Tab.: Vogelarten des Untersuchungsgebietes (Revierinhaber)

 

 
 

Abb.: Europäische Vogelarten – Revierkarte, von der Mehlschwalbe besiedelte Gebäude 



Umweltbericht                                                     _____________________________           „Rote Äcker“ in Sternenfels 

                                                                              
       LarS         33 

Reptilien wurden im Untersuchungsgebiet nicht gefunden.  
 
Insgesamt wurden im Rahmen der Untersuchung vier Fledermausarten sicher nach-
gewiesen. Bei der Quartiersuche konnten keine Quartierstrukturen und somit auch 
keine Quartiernutzung festgestellt werden. Der Baumbestand im Gebiet weist keine für 
Fledermäuse potentiell geeigneten Höhlungen bzw. Spalten auf. Eine tatsächliche 
Quartiernutzung konnte entsprechend nicht nachgewiesen werden.  
 
Tab.: Liste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten 

 
 
Tab.: Liste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen nicht näher bestimmbaren Fledermausgat-
tungen 

 
                                                        

Die Nachweise und die Fund-Beobachtungen schließen mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit Wechselbeziehungen mit dem ca. 150 entfernten Natura 2000-Gebiet aus.  
 
Hinweise auf weitere streng geschützte oder planungsrelevante Arten, z.B. Vor-
kommen von Ampfer oder Wiesenknopf als Nahrungspflanzen für die im FFH-Gebiet 
genannten Schmetterlinge Großer Feuerfalter und die beiden Wiesenknopf-Ameisen-
bläulinge gab es nicht. 
 
Konfliktanalyse Vögel:  

• §44 (1) Nr. 1 BNatSchG, Tötungsverbot  
Da im Plangebiet keine Vögel beobachtet wurden, ist kaum mit dem Eintreten dieses 
Verbotstatbestandes zur rechnen. Es gibt jedoch Gehölze im Plangebiet, z.B. Obst-
bäume auf Flurstück Nr. 1349 oder das mit Gehölzen bestandene Freizeitgrundstück 
auf Flurstück Nr. 1343. Diese könnten in manchen Jahren durchaus besiedelt sein. 
Daher sollten diese Gehölze außerhalb der Brutzeit gerodet werden, um die Schädi-
gung von Gelegen und Jungvögeln zu vermeiden. Zur Vermeidung eines erhöhten 
Kollisionsrisikos müssen Maßnahmen zur Vermeidung eines erhöhten Vogelschlagri-
sikos ergriffen werden, z.B. Verzicht auf großflächige, spiegelnde (Glas-)Fassaden. 
 

• § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG, Störungsverbot  
Mit einer Störung der Europäischen Vogelarten ist nicht zu rechnen. Die im Siedlungs-
bereich lebenden Arten sind entsprechende menschliche Aktivitäten gewöhnt. Von den 
östlich gelegenen Gehölzbeständen und dem Revier der Feldlerche wird ein ausrei-
chender Abstand eingehalten. Wichtig ist, dass Baunebenflächen nicht zu nahe an 
diesen Bereichen angelegt werden.  
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• § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG, Beschädigungsverbot  
Im Plangebiet wurden keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nachgewiesen. Als es-
sentielles Nahrungshabitat ist das Plangebiet nicht einzustufen. 
 
Konfliktanalyse Reptilien:  
Reptilien wurden im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen, das Eintreten der Ver-
botstatbestände des § 44 BNatSchG ist daher auszuschließen. 
 
Konfliktanalyse Fledermäuse:  
Die Transektbegehungen und die Quartiersuche erbrachten ein typisches Arteninven-
tar für Randbereiche von Siedlungen mit vorwiegender Ackernutzung und einem ge-
ringen Anteil von Gehölzstrukturen. Quartierstrukturen sind im Gebiet nicht vorhanden 
und die Jagdgebiete weisen eine geringe Wertigkeit auf.  
 

• § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG, Tötungsverbot  
Da im Plangebiet keine als Quartier bzw. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geeignete 
Strukturen vorhanden sind, ist mit dem Eintreten des Verbotstatbestandes des § 44 
(1) Nr. 1 nicht zu rechnen. Das Kollisionsrisiko wird sich durch den geringen zusätzli-
chen Anwohnerverkehr nicht erhöhen.  
 

• § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG, Störungsverbot  
Eine Störung der in der Umgebung lebenden Fledermäuse kann durch Erhöhung des 
Licht- und Lärmpegels auf bisher relativ beruhigte und abgeschirmte Bereiche östlich 
des Eingriffsgebiets erfolgen. Daher muss sichergestellt werden, dass diese Bereiche 
von Beleuchtungseffekten und starker Lärmentwicklung abgeschirmt werden. Auch 
auf eine insektenfreundliche Beleuchtung ist zu achten, um das Nahrungsangebot für 
die Fledermäuse langfristig zu sichern. Mögliche Maßnahmen:  
- Verwendung von Lampen mit möglichst geringem Einfluss auf nachtaktive Insekten 
(Natriumdampf-Niederdrucklampen oder LED-Lampen mit warm-weißen Licht mit ge-
ringen Blauanteilen im Spektrum von 2000 bis max. 3000 Kelvin Farbtemperatur).  
- Der waagrecht angebrachte Beleuchtungskörper soll so konstruiert sein, dass das 
Licht nicht in mehrere Richtungen, sondern gerichtet nach unten ausgesandt wird.  
- Verwendung insektendicht schließender Leuchtgehäuse mit einer Oberflächentem-
peratur nicht über 60 °C.  
 

• § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG, Beschädigungsverbot  
Bei Fledermäusen sind neben den Quartieren (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) auch 
die Jagdgebiete zu betrachten, da negative Auswirkungen in den Jagdgebieten direkte 
Auswirkungen auf die Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach sich ziehen. Um eine Be-
einträchtigung der betroffenen Population durch den Verlust von Jagdgebieten bzw. 
durch eine reduzierte Insektenverfügbarkeit auszuschließen, sind Ausgleichsmaßnah-
men erforderlich: da die Jagdgebiete keine besonderen Merkmale aufweisen, lassen 
sie sich durch Aufwertung angrenzender Flächen (z.B. Beweidungskonzept, Streu-
obstkonzept bzw. Streuobst-Ausgleich, Erhöhung des Bestandsalters und Laubwald-
anteils im Wald) ausgleichen. Das Pflanzgebot sollte standortgerechte einheimische 
Pflanzenarten umfassen. 
 
Konfliktanalyse – Sonstige Arten 
Etwa 300 Meter nördlich des Plangebiets befindet sich auf einem Freizeitgrundstück 
ein gemauertes Wasserbecken mit recht hohem Rand. Trotz der erschwerten Zugäng-
lichkeit wurden im Frühjahr Bergmolche (Ichthyosaura alpestris) beobachtet. Die Art 
ist ungefährdet und nicht streng geschützt, ein Vordringen in das Vorhabengebiet ist 
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eher unwahrscheinlich. Die Tiere müssen hierzu Ackerflächen überqueren. Ein Som-
merlebensraum im angrenzenden Wald und den Gehölzen ist wahrscheinlicher. Hin-
weise auf weitere streng geschützte Arten, beispielsweise Vorkommen von Ampfer 
oder Wiesenknopf als Nahrungspflanzen für die im FFH-Gebiet genannten Schmetter-
linge Großer Feuerfalter und die beiden Wiesenknopf-Ameisenbläulinge, gab es nicht. 
                                                           

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des nahe gelegenen FFH-Ge-
bietes durch das Vorhaben kann ausgeschlossen werden. 
Ein Eingriff in Streuobstbestände im Sinne des § 33a NatSchG Baden-Württemberg 
liegt nicht vor. Danach sind Streuobstbestände ab einer Fläche von 1.500 m² zu erhal-
ten. 
Unabhängig vom strengen Artenschutz ist festzustellen, dass in unmittelbarer Nähe 
zum Vorhaben FFH-Mähwiesen ausgewiesen sind. Sie sind nicht unmittelbar betrof-
fen, müssen aber vor Beeinträchtigungen geschützt werden. So dürfen dort keine Bau-
nebenflächen errichtet werden und eine Veränderung des Wasser- und Nährstoffhaus-
halts ist zu vermeiden.                                                             
                                    (Quelle Planungsbüro Beck GmbH und Biologische Gutachten Dietz, 2023) 
 
 
Allgemeiner Hinweis zum Thema „Baulücken und Artenschutz“ 
 
Bei Baulücken ist das artenschutzrelevante Entwicklungspotential mit zu berücksichti-
gen (Thema Artenschutz kann beim Bauantrag wieder aktuell werden).  
 
 
Hinweise zum Thema Arten- und Biotopschutz 
 
▪ Bei der Planung sind die Vorgaben der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

zu beachten  
▪ Das Pflanzgebot sollte standortgerechte einheimische Pflanzenarten umfassen. 

(Quelle saP) 
▪ Eine Störung der in der Umgebung lebenden Fledermäuse kann durch Erhöhung 

des Licht- und Lärmpegels auf bisher relativ beruhigte und abgeschirmte Berei-
che östlich des Eingriffsgebiets erfolgen. Daher muss sichergestellt werden, dass 
diese Bereiche von Beleuchtungseffekten und starker Lärmentwicklung abge-
schirmt werden.       (Quelle saP) 

▪ Die Beleuchtung ist mit insektenfreundlicher Beleuchtung auszuführen (LED-
Lampen sind zu bevorzugen). 
- Verwendung von Lampen mit möglichst geringem Einfluss auf nachtaktive In-
sekten (Natriumdampf-Niederdrucklampen oder LED-Lampen mit warm-weißen 
Licht mit geringen Blauanteilen im Spektrum von 2000 bis max. 3000 Kelvin 
Farbtemperatur).  
- Der waagrecht angebrachte Beleuchtungskörper soll so konstruiert sein, dass 
das Licht nicht in mehrere Richtungen, sondern gerichtet nach unten ausge-
sandt wird.  
- Verwendung insektendicht schließender Leuchtgehäuse mit einer Oberflä-
chentemperatur nicht über 60 °C.                 (Quelle saP) 

▪ Bei Mauern und Verkleidungen aus Natursteinen sind ortstypische Materialien zu 
bevorzugen. 

▪ Es wird empfohlen Zäune im Hinblick auf die Tierdurchgängigkeit nur mit mind. 
10 cm Bodenfreiheit oder/ebenfalls einer Maschenweite von 10-15 cm zuzulas-
sen.  
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▪ Gehölze sollten außerhalb der Brutzeit gerodet werden, um die Schädigung von 
Gelegen und Jungvögeln zu vermeiden.       (Quelle saP) 

▪ Zur Vermeidung eines erhöhten Kollisionsrisikos müssen Maßnahmen zur Ver-
meidung eines erhöhten Vogelschlagrisikos ergriffen werden, z.B. Verzicht auf 
großflächige, spiegelnde (Glas-)Fassaden.                (Quelle saP) 

▪ Weitere Maßnahmen zur Senkung des Vogelschlagrisikos können zum Beispiel 
sein: Vogelschutzglas für Fenster- und Glasflächen größer als 2 m², verglaste 
Hausecken sowie Verbindungsgänge und spiegelnde Fassaden/Fenster mit ei-
nem Außenreflexionsgrad größer als 15 % ausschließen.   

▪ Von den östlich gelegenen Gehölzbeständen und dem Revier der Feldlerche wird 
ein ausreichender Abstand eingehalten. Wichtig ist, dass Baunebenflächen nicht 
zu nahe an diesen Bereichen angelegt werden.                   (Quelle saP) 

▪ Da die Jagdgebiete (Fledermäuse) keine besonderen Merkmale aufweisen, las-
sen sie sich durch Aufwertung angrenzender Flächen ausgleichen.                                                                  
(Quelle saP) 

▪ Unabhängig vom strengen Artenschutz ist festzustellen, dass in unmittelbarer 
Nähe zum Vorhaben FFH-Mähwiesen ausgewiesen sind. Sie sind nicht unmittel-
bar betroffen, müssen aber vor Beeinträchtigungen geschützt werden. So dürfen 
dort keine Baunebenflächen errichtet werden und eine Veränderung des Wasser- 
und Nährstoffhaushalts ist zu vermeiden.        (Quelle saP) 

 
 
Fazit zur Wertigkeit des Schutzgutes 
 
Die Wertigkeit des Potentials „Arten und Lebensgemeinschaften“ kann im Bereich der 
Ackerflächen als gering (Wertstufe D) und im Bereich der Wiesenflächen und der Ge-
hölze als mittel (Wertstufe C) eingestuft werden. 
 
Im Plangebiet wurden keine Vogelreviere oder Reptilien gefunden. Es werden Aus-
gleichsmaßnahmen für die Artgruppe Fledermäuse geplant.   
 

Die möglichen Auswirkungen durch die geplante Baumaßnahme werden in der Ein-
griffs-/Ausgleichsbilanzierung im Detail dargestellt. 
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2.6 Schutzgut Mensch, Landschaftsbild und Erholung 

Bewertungskriterien 

 
▪ vorhandene und mögliche Einwirkungen auf den Menschen und die Bevölkerung 
▪ standörtliche und historische Grundlagen 
▪ Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft 
▪ Ausstattung mit Erholungseinrichtungen, Infrastruktur, Rad- und Fußwege 
▪ Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen 
 

Bedeutung Kriterien 

A 
Sehr 
hoch 

Landschaftlich besonders reizvolle Flächen, Linien oder Punkte mit einer 
für den Naturraum charakteristischen Eigenart in sehr guter Ausprä-
gung 

B hoch 
Landschaftlich reizvolle Flächen, Linien oder Punkte mit einer für 
den Naturraum charakteristischen Eigenart in guter Ausprägung 

C mittel 
Charakteristische Merkmale des Naturraums sind noch vorhanden, 
sind jedoch erkennbar überprägt bzw. gestört 

D gering 
Überformte Flächen mit überwiegend einförmiger Nutzung, einige 
wenige landschaftstypische Merkmale sind aber noch vorhanden 

E 
Sehr 

gering 
Strukturarme Flächen mit starker Überformung, Zerschneidung und 
Störungen 

Abb.: Bewertungsrahmen Schutzgut Mensch, Landschaftsbild und Erholung (LUBW) 

 
 
Bestandsbeschreibung 
 
Vorbelastungen 
 
Von der bereits bestehenden Siedlung westlich des Plangebietes können Belastungen 
ausgehen (Lärm, Abgase und Hausbrand).  
 
 
Topographie und Einsehbarkeit 
 

 

Abb.: Topographie (Quelle LUBW UDO) 

 

Das Gelände fällt schwach geneigt 
nach Osten hin ab.  
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Abb.: Einsehbarkeit (Quelle LUBW UDO/ LarS); Sicht auf den Schlossbergturm Sternenfels (Quelle 

Büro LarS, 2023) 

 
 
Landschaftsbild und Erholung 
 
Der Geltungsbereich hat ein mäßiges Erholungspotenzial. Neben Acker- und Wiesen-
flächen, kommen kleine bereits ruderalisierte Obstbaumplantagen vor. Außerdem sind 
ein dichtes Gehölz und ein zunehmend ruderaler Gehölzbestand vorhanden. Im Pla-
nungsraum gibt es keine Feldwege, die der Erholungsnutzung dienen.  
Das Plangebiet grenzt an die Friedrich-Ebert-Straße und damit direkt an das Sied-
lungsgebiet von Sternenfels an. Von dieser Straße hat man einen Blick auf die umlie-
genden Wälder (siehe Fotos).  
 

    
Abb. Blick von Friedrich-Ebert-Straße (Quelle Büro LarS, 2023) 
 
Außerhalb des Plangebietes grenzen westlich und südlich Siedlungsstrukturen an. 
Nördlich und Östlich des Planungsgebietes grenzt offene Landschaft an. Nördlich des 
Plangebietes verläuft ein geschotteter Feldweg, der gegebenenfalls von Erholungssu-
chenden genutzt wird.  
 
Folgende Bilder (Quelle Büro LarS, 2023) geben einen Eindruck von der vorhandenen 
Situation.  
 

Vom Plangebiet aus hat man eine Sicht 
auf den südwestlich gelegenen Schloss-
bergturm Sternenfels.  
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Gehölze Zunehmend ruderale Gehölze im Norden  

  

Wiesenflächen  Äcker 

  

Ruderalflächen im Süden Brach gefallene kleine Obstplantagen 
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Schadstoffbelastung 
  
  

Abb.: Mittlere NO²-Belastung Prognose 2025 
(Quelle LUBW)  

Abb.: Mittlere PM10-Belastung Prognose 2025 
(Quelle LUBW)  

Abb.: Mittlere Ozon Belastung Prognose 2025 

(Quelle LUBW) 

 

 
 
Lärm  
 
Laut der Lärmkartierung von 2022 (LUBW) gibt es im Umfeld keine Hauptverkehrsstra-
ßen, die eine Belastung von 55 dB(A) übersteigen.  
 
 
Konflikte, mögliche Auswirkungen 
 
▪ Veränderung des Landschaftsbildes  
▪ Lärmemissionen, Versiegelung und Bauwerke 
▪ Emissionen aus Hausbrand und Verkehr (Lärm, Abgase, Staubentwicklung, Gerü-

che)  
 
 
 

Bei der Einstufung der Luftschadstoffe 
handelt es sich um modellierte Werte für 
das Prognosejahr 2025. 
 
Die mittlere Ozon-Belastung im Plange-
biet beläuft sich für das Jahr 2025 auf 56 
µg/m³. Die mittlere Feinstaub Belastung 
(PM10) liegt zum Großteil bei 11 µg/m³ 
und zu einem kleinen Teil bei 12 µg/m³. 
Die mittlere Stickstoffdioxid-Belastung 
wurde auf 9 µg/m³ prognostiziert.  
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Hinweise zum Thema Schutz des Menschen und Einbindung in die Landschaft 
 
▪ Eine Bebauung ist ortsbildverträglich zu gestalten.  
▪ Durch landschaftsgerechte Staffelung der Gebäudehöhen, Schaffung von öffentli-

chen Grünflächen und einer generellen Ein-/Durchgrünung des Gebietes kann der 
Eingriff reduziert werden. 

▪ Eine Begrünung zum Ortsrand hin ist anzustreben. 
▪ Die ortsüblichen Geruchs-, Staub und Geräuschemissionen, die auch bei einer ord-

nungsgemäßen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung der umliegenden Flächen 
entstehen sind von den zukünftigen Bewohnern des Wohnbaugebietes hinzuneh-
men. 

▪ Luftwärmepumpen und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen unterliegen der Techni-
schen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm). Dementsprechend sind be-
stimmte Immissionsrichtwerte einzuhalten.                                 (Stellungnahme LRA) 

 
 

 
Fazit zur Wertigkeit des Schutzgutes 
 
Der Planungsraum wird für das Schutzgut „Mensch, Landschaftsbild und Erholung“ mit 
einer geringen bis mittleren Bedeutung (Wertstufe C-D) angesetzt. 
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2.7 Wirkfaktoren und Wechselwirkungen 

Baubedingte Wirkfaktoren 
 
Bei baubedingten Wirkfaktoren handelt es sich um während der Bauphase auftretende 
Auswirkungen von Baumaßnahmen.  
 

Wirkfaktoren Auswirkungen 

Bautätigkeiten ▪ Bodenverdichtung, Störung von Lebensräumen für 
Fauna und Flora, Beeinträchtigung des Landschaftsbil-
des und der Erholungsnutzung, Grundwassergefähr-
dung 

Verschmutzungen, Lärm, 
Erschütterung 

▪ Störung von Lebensräumen von Pflanzen und Tieren, 
Beeinträchtigung des Menschen 

 
 
Anlagebedingte Wirkfaktoren 
 
Bei anlagebedingten Auswirkungen handelt es sich um dauerhaft auftretende Wirkfak-
toren, die spezifisch durch das Gebiet selbst und durch die zugehörigen technischen 
Anlagen bedingt sind. Der Grundwasserschutz ist zu gewährleisten. 
 

Wirkfaktoren Auswirkungen 

Flächenversiegelung / 
Bebauung 

▪ Verlust von Lebensraum für Flora und Fauna 
▪ Verlust landwirtschaftlicher Produktionsflächen 
▪ Veränderung des Landschaftsbildes und der Erholung 
▪ Veränderungen im Landschaftswasserhaushalt 
▪ Einschnitt in Grundwasserdeckschichten 
▪ Veränderung der klimatischen Standortverhältnisse 

Bodenbewegungen ▪ Verlust von Bodenfunktionen  
▪ Verdichtung, Umlagerung von Oberboden, Erosion 

 
 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren  
 
Im Unterschied zu den baubedingten Auswirkungen beschränken sich die betriebsbe-
dingten Auswirkungen auf diejenigen Wirkfaktoren, die auf die Nutzung zurückzufüh-
ren sind. Die Dauerhaftigkeit der Beeinträchtigungen muss bei der Ermittlung der Er-
heblichkeit berücksichtigt werden. Zu den betriebsbedingten Auswirkungen zählen vor 
allem die Emissionen des motorisierten Verkehrs und der Gebäude in Form von 
Schadstoffen, Lärm und Erschütterungen (Produktion).  
 

Wirkfaktoren Auswirkungen 

Lärm- und Lichtemissio-
nen, Erschütterungen 

▪ Störung von Lebensräumen von Pflanzen und Tieren 
▪ Beeinträchtigung des Menschen  

Schadstoffemissionen 
durch Kfz-Verkehr und 
Hausbrand 
 

▪ Belastung von Luft/ Klima 
▪ Gefahr von Einträgen in Boden und Wasser 
▪ Beeinträchtigungen für den Menschen (Wohnumfeld) 
▪ Individuenverlust bei Tierarten 
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Wechselwirkungen 
 
Wechselwirkungen sollen nach dem Baugesetzbuch zwischen den einzelnen Schutz-
gütern dargestellt werden.  
 
Eine hohe Bedeutung eines Schutzgutes ist aufgrund der Wechselwirkungen meist mit 
einer entsprechenden Bedeutung eines anderen verbunden.  
 
Kulturelles Erbe / Vegetation 
 
Die vom Menschen geschaffene Kulturlandschaft beeinflusst die Vegetationszusam-
mensetzung. Umgekehrt orientiert sich der Anbau von Kulturpflanzen an den vorlie-
genden Naturraumbedingungen. 
 
 
Siedlung / Boden 
 
Fruchtbare Böden waren in der Historie seit jeher beliebte Standorte für die menschli-
che Siedlungstätigkeit. Umgekehrt gehen heute durch die Siedlungsentwicklung wert-
volle Bodenflächen verloren. 
 
 
Klima / Vegetation 
 
Das lokale Klima bestimmt die natürliche Vegetation und auch die Eignung für den 
Anbau von Kulturpflanzen. Umgekehrt beeinflusst die Vegetationsdecke das Lokal-
klima (Abstrahlverhalten, Frischluftproduktion...). 
 
 
Wasser / Vegetation 
 
Pflanzengesellschaften und Vegetationstypen sind von Grundwasser und Nieder-
schlag abhängig. 
 
 
Boden / Wasser 
 
Der geologische Untergrund, das Relief und die Bodenbeschaffenheit bestimmen Qua-
lität und Abflussverhalten des Oberflächen- und Grundwassers. Anstehendes Grund-
wasser beeinflusst umgekehrt die Bodenbildung und das Relief die Erosionsneigung. 
 
 
Vegetation / Wasser 
 
Die Vegetationsdecke beeinflusst den Oberflächenabfluss und das Retentionsvermö-
gen. Anfallendes Niederschlagswasser wird je nach Bewuchs gespeichert und verzö-
gert abgegeben. 
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Vegetation / Landschaftsbild  
 
Neben der Topographie wird das Landschaftsbild maßgeblich von der Vegetation, Nut-
zungseignung der Böden und der Kulturtätigkeit des Menschen bestimmt.  
 
 
Resümee 
 
Konkret auf das Bauvorhaben betrachtet bedeutet dies, dass ein Eingriff in ein Schutz-
gut auch meist eine Beeinträchtigung der anderen Schutzgüter nach sich zieht. So 
haben z.B. Versiegelungen mit dem Verlust der Bodenfunktionen auch nachhaltige 
Folgen auf die Grundwasserneubildung, das lokale Kleinklima, das Landschaftsbild 
sowie auf die Lebensraumausstattung für Menschen (Erholung), Pflanzen und Tiere.  
 
 

2.8 Im Verfahren noch zu ergänzende Aussagen 

Keine. 
 

2.9 Prognose des zu erwartenden Konfliktpotentials 

Der Vorhabensbereich erstreckt sich über etwa 1,5 ha. 
 

 

Abb.: Konfliktpotential (Quelle LarS)  

 
 
Hinweis: 
 
Themen wie die Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung und die Planung der Ausgleichs-
maßnahmen werden im weiteren Verfahren ergänzt.  
  


